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1656 von Tullibardine war darinn vermittelſt Koͤnigl,

Dts K8,. Schreibens an das Parlement von Sr . Maj . zum

gigs Schrei⸗
ben an das

Parlament.Se. Maj . die Qualitaͤten dieſes Herrn ruͤhmeten/

Der Lord

Commis -
ſarius

redet das
Parlement
an/

fuͤrſtinvon
Bayern ge
neſt mit ei
ner Prin⸗
ceſſe/

derenTauff⸗
Actus .

Die Chur⸗

Geſchichte .

Lord hohen Commiſſario ernennt / in welchem

dero Erloͤſung von den gefaͤhrlichen Deſſeins der

Conſpiranten kuͤrtzlich wiederhohleten/ und fernere
Subſidien zu Anſchaffung von Gewehren und an⸗

dern Krieges Nothwendigkeiten / Verſtaͤrckung der

See⸗ und Land⸗Macht / Ginrichtung der Recrui⸗

ten und andern Zubehoͤrungen zur Beſchuͤtzung und

Sicherheit des Landes begehrten ; und endlich anfuͤg⸗

ten / daß ſie ihm dem Lord hohen Ummiſſar,o Voll⸗

macht gegeben zu allen denen Geſetzen / ſo zu mehrem

Auffnehmen und Wohlſeyn des Koͤnigreichs ge⸗

macht werden moͤchten / in ihrem hohen Nahmen zu

conſentiren .

hiernaͤchſt ſelbſt eine bewegliche Anrede an das Parle⸗
ment / ruͤhmete die groſſe Liebedes Koͤnigs gegen ſei⸗
ne Unterthanen / die Goͤttl. Providence uͤber glück⸗

liche Entdeckung des vorgehabten moͤrderlichen

Der Lord hohe Commiſſarius hielt

danckbar gegen GOtt ſich zu bezeigen/ und zugleich

hieraus Gelegenheit zu nehmen / gegen Se . Maj

neue Zeichen ihrer gegen ſie tragenden Pflicht ſehen zu

laſſen : Remonſtritte hierbey die Nothwendigkeit
fernerer Sublidien / und verſicherte endlich / daß Se .

Koͤnigl. Maj . relolviret die Presbyterianiſche Re⸗

gierung in der Schottiſchen Kirche zu handhaben /
hohe und andere Schulen bey den Hochlaͤndern / als

woſelbſt ſie noch ſehr mangelten / anzulegen ; Endlich

auch alle dergleichen Geſetze zu approbiren / welche

zur Sicherheit des Landes / und aller und jeder Guͤ⸗

ter und Rechte gedeyen moͤchten . Der Lord Cantz⸗

ler fuͤhrete die Puncten noch weiter aus / und ſchloß
endlich dahin / daß lan nicht zweiffele / das Par⸗
lement wuͤrde ihm angelegen ſeyn laſſen / des Koͤnigs
Hoffnung ſich gemaͤß zu bezeigen/ angeſehenklaͤrlichen

am Tage laͤge / wie bereit Se . Maj . waͤren alle Ge⸗

ſetze und Ordnungen / zu Sicherheit ihrer Guͤter und

Rechte / Auffmunterung der Gottesfurcht / Unter⸗

druͤckung alles ruchloſen Weſens / Erziehung der

Jugend / und allen was zu ihrem Gluͤck und Auff⸗

nehmen gereichen moͤchte/ genehm zu halten und zu⸗

befoͤrdern: Man ſehe bey den Englaͤndern wie viele

dieſe weiſe / großmuͤthige und maͤchtige Natton zu

Geſchichte in den Koͤ

Bruͤſſel durch die Frantzoͤſiſche Bombardi⸗

rung in groſſen Kuin geſetzt worden / alſo
ſuchte man dieſelbe dieſes Jahr mit allen Kraͤfften
aus ſolcher Unordnung zu bringen / und wurde ü⸗

berall wieder zu bauen angefangen . Den 4 . Aug .

SOPaſe
in vorigem Jahr die gute Stadt

Durchl . die Churfuͤrſtin zu Bayern in dem Koͤnigl.
Pallaſt mit einer Princeßinentbunden worden / und

ſelbige hernach den rr . Novembr . ( anwelchem Ta⸗

ge auch die Tauffe des Neuen Chur⸗Printzens zu

Pallaſts getauffet / und Ihr der Nahmen Maria -

den . Den Tauff Actum verrichtete der Ertz⸗Bi⸗
Theatri Europæi XV . Theiill .

Denckwuͤrdiger Geſchichte .

Deſſeins wieder Se . Maj . recommendlirte davor

ſes Porter Cantzler wegen deſſen Proviſionellen

nach Mittage zwiſchen 2 und 3. Uhr ſeyn Ihre

Sachſen vorgegangen ) in der Capelle gedachten

na, Carolina . Joſepha , Dominica gegeben wor⸗

91

Beſchirmung dergeineinen Sache gethan haͤtte / und

ſolte man von ihnen ein Exempel nehmen / zumahlen
alles was Nahmens Sr . Maj begehret wuͤrde / zu

der Nat on eigenem Nutzen gereichte . Er verhoffte/
daß gleichwie der Koͤnig ein Segen vom Himmel
vor ſie waͤre / S . Maj auch moͤchte Urſachen finden
davor zuhalten / daß ſie auch ejn Segen vor ihn waͤren.

Welche Reden denn ſo viel gewuͤrcket / daß das

Danekſchreiben an Se . Maj . 120000 . Pf . Sterl .

zu Sublidien vordieſelbe zu zahlen ; Und iſt endlich /
nach dem unterſchiedene Sachen debartiret worden /

den 22 . Octobr . biß auf den 9. Decembr . Proto -

giret worden .

In Irland verſtarb den 24 . 14 . Maj . zu Dublin

nach ausgeſtandener langen Kranckheit der Lord Ca⸗

pel bißheriger Koͤn. Statthalter des Reichs / und

hatte Er ſeine Stelle denen Lords Droge heda und

Blelſington ſo lange auffgetragen / biß S . Koͤnigl.
Maj . ein anders verordnen wuͤrde .

Den 7 . Jul verſammlete ſich das Parlement / und
giengen beyde Haͤuſer zuſammen / dem Lord Chat

Erhebung zum Gouverneur des Reichs zu gratuli -
ren / worauff ſie ſich wieder biß auf den 14 . Auguſt .

beſchieden: Einer Sanderſon aber / ſoder einige
von allen Deputitten war / der die Allociation

nicht unterſchreiben wollen / ward aus dem Unter⸗
hauſe vertrieben : Den 8. Augult . kam der Ritter

William balmer mit Koͤnigl. Commiffion zu

Dublin bey nur gemeldte m Lord Porter an / krafft
welcher derſelbe zugleich mit dem Graffen von Mon⸗

trath und Drogheds zu Regenten des Koͤnigreichs

geſetzet worden / worauff ſich der Raht noch denſelben
Tag verſammlet / und die neue Regenten beeidiget / her⸗

nach in dasCaſteel gefuͤhrt/ diedann weiter dieſen und

diefolgende Tage von allen Groſſen auch andern / wor⸗⸗

unter auch die Lon ·conformiſche Prediger ſich be⸗

Des Parle⸗

Parlement beſchloß nebſt einem unterthaͤnigſten S15Schluß⸗

1696 ,

DerKoͤnigl .
Statthal⸗
ter ſtirbt

desgleichenfunden complimentiret worden. Es trug ſich g⸗

ber bald hernach hierin eine Veraͤnderung zu / in dem

der Lord Porter den 18 . Dec . als er im Wercke be⸗
griffen war an Se . Majeſt . zu ſchrelben / ſchleunig

verſtorben / deſſen Coͤrper den 19. in der Stille beyge⸗

ſetzet worden .

nigl . und Vereinigten
IVoNSUSHARNosNiederlanden .

ſchoff von Mecheln in Alfiſtence der Aebte von Hei⸗

lisheim / Grimbergen und Kambergen : Se . Chur⸗

fuͤrſtl. Durchl . zu Coͤlln waren gleichfalls zugegen ⸗
und vertraten Sr . Koͤn. Maj , zu Spanien Stelle /

als Gevatter : Und ward der gantze Actusmit Sin⸗

gung des Te Deum &c . dreyfachen Salve aus den

Canonen und andern Gewehren der Spaniſchen
Gardes und der Bayeriſchen Eufliliersund Carabi⸗

ners , ingleichen Laͤutung der Glocken zu S. Gundu⸗

len beſchloſſen : Wobey angemercket worden / daß der⸗

gleichen Actus faſt binnen zweyhundert Jahren in der
Koͤnigl. Capelle nicht verrichtet worden .

Die zwiſchen den geiſtlichen verlirende Contro⸗

verſie wegen des Janlenilmi ſchien den HHn . Bi⸗

ſchoffen dieſer Lande durch das Paͤbſtl. Breve von

M 2 Ann .

auch der
Lord Por -

cexr.

Die Bi⸗
ſchoͤffeſeynd
wegen des
Janſeniſmi



tent /

Pabſt /

deſſen Ank⸗
wort⸗

1—— — — — — ◻œÆæ — ¶f —

1696 ,
nicht con⸗

und ſchrei⸗
Iben an den
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Ann . 1694 . den 6. Eebr . deſſen in dem vorhergehen⸗
den XIV . Theile fol . 696 . gedacht worden / noch
nicht gnugſam geſtillet zu ſeyn / in dem Sie vorga⸗
ben / daßdie Janſeniſten zwar erkenneten / daß die
fuͤnff Propoſitiones des Janſenii vor irrig und un⸗
recht erklaͤhret waͤren / aber in einem ſolchenVerſtan⸗
de / als Sie niemahls ein Theologus gelehret haͤtte/
und folgendsdas Kormulier zwar unterſchrieben / a⸗
ber mit mental reſervationen und in einem Verſtan⸗
de / den ſie ihnenſelbſt ertichteten / nicht / wie ihn das
Formulier meinete / auch daher in der That die

gantze Lehre des Janſenii in deſſen ſonſt verbotenem
Buche / Auguttinus genannt / beybehielten ; Daß
ſich auch dieſelbige dießfalls auff des Cardinals de
Lautia Schreiben / und das Paͤbſtl. Breve ſelbſt
vom 6. Febr . 94 . und das Decret der Congrega⸗
tion der Cardinaͤle vom 28 . Jan . deſſelben Jahrs

bezoͤgen: Schrieben alſo an den Pabſt / zu verſtehen ge⸗
bende / daß ſie gerne geſehen haͤtten / wann das
Paͤbſtl. Breve deutlicher waͤre abgefaſſet worden / und
bathe umfernere Remedirung / zufoderſt zwar in
dieſer Sache / zugleich aber auch um Abſtellung der
Mißbraͤuche bey Adminiſtration der Sacramen⸗
ten / der verbotenen Buͤcher / Leſungder Heiligen
Schrifft in der gemeinen Sprache / Zuflucht zu den
weltlichen Gerichten / ꝛc. welche alle eines Paͤbſtl.
Einſehens und Autoritaͤt beduͤrfftig waͤren : Das
Schreiben wardatiret zuBruͤſſel/ den 1 . Jul . und
unterſchrieben Humbertus Wilhelm Ertz⸗Biſchoff
zu Mecheln / Keginaldus Biſchoff zuRuremunde /
Johannes Biſchoff zu Antwerpen / Wilhelmus
Biſchoff zuBruͤgge / Gerhardus Biſchoff zu Gent /
Martinus Steyners / Paͤbſtl. Vicarius zut Hertzo⸗
genbuſch . Die Antwort des Paͤhſtl. Hoffes aber
vom 24 . Novembr . flel dahinaus / daß das Paͤbſtl.
Breve vom 6. Febr . 94 , deutlich und zureichend
guug waͤre/ dem von Ihnen beſorgeten Ubel vorzu⸗
kommen / brauche auch keiner mehrern Erklaͤrung;
nur allein ſolten ſie zuſehen / daß es gebuͤhrendet maf⸗
ſen zur Execution gebracht wuͤrde : Solten die
prætendirte Janſeniften in einem geheimen und
dem Forwulier nicht gemaͤßem Verſtande die er⸗
heiſchte Abſchwehrung der fuͤnff Dropoſitionen
thun/ aͤuſſerlichaber ſich ſonſten nichts vernehmen
lieſſen / ſo enthielte ſich die Kirche billig alles Ur⸗
cheils / als von einer verborgenen Sache / derer Er⸗
kaͤnntnuͤß GOtt allein zutaͤme . Solten ſie ſich aber
mit Worten oder Schrifften von dergleichen und
dem Formulier oder Paͤbſtl. Brevi zu wiedern Ver⸗
ſtande verlauten laſſen / ſo waͤren die Biſchoffe befu⸗
get nicht allein de jure und autoritate ordinaria ,
ſondern auch aus beſonderer Macht von denPaͤbſten
nnocentio dem X. und Alexandro dem VII . wel⸗
che Er der Pabſt gleichfalls conlitmire / Sie gebuͤh⸗
rend zuverhoͤren/ und folgends zu ſtraffen nach dem⸗
mahl dergleichen euſſerliche Dinge doch leichte zube⸗
weiſen ſtuͤnden. Das Paͤbſtl. Brevxe haͤtte in keiner⸗

Beſchreibung Niederlaͤndiſche
ſe aus ſeiner Vorfahren / und abſonderlich Pabſts1696 .Pirdes IV . Cenſtitutionen : Welche zugleich das
Auslauffen zu den weltlichen Gerichten gnugſam be⸗
ſchraͤncketen / und ſolten die Biſchoffe nuͤr ſelbſt in ih⸗
ren Diœceſen ihnen angelegen ſeyn laſſen / ſolche zu
exequiren . Wegen Adminiſtration der Sacra⸗
menten haͤttenſie zuzuſehen / daß ſolche nach den Sta .
tutender Concilien / auchOrdnungen und Praxi der

Kirchen / vorfallenden Begebenheiten und befundenen
Umſtaͤnden nach eingerichtet wůͤrden / und wuͤrdenje⸗
zo unterſchiedene Puneten von dieſer Materie vor den
Conſultoribus und Qualificatoribus der hoͤheſten
Inquiſition in Erwegung gezogen : Im ibrigenwaͤre der Paͤbſtl. Stuhl des Vertrauens ) Sie lwür⸗den die Paͤbſtl. Befehle mit aller Liebe und Vorſich⸗
tigkeit exequiren ꝛc.

In den vereinigten Niederlanden wareine von den
vornehmſten Begebenheiten der unvermuthete Auf⸗
ſtand des Poͤbels/ welcher ſich den 3 1. Januar . zu
Amſterdam erhoben / und zwar in folgenden Um⸗
ſtaͤnden : Es war in dem verwichenen Jahre den ꝛ 6•Octobr . um die ſchwere Krieges⸗Unkoſten zu er⸗

ſchwingen eine Aufflage auff die Trauungen und Aufftuhr in
Begraͤbnuͤſſengeſeßtworden / wie davon die Verord⸗Amſtardan.

nung bey den Geſchichten deſſelben Jahres in dem
XIV . Theil / f. 8 57 . mit mehrern zurfinden iſt : Hier⸗
zu kam nun ferner / daß in Amſterdam eine gewiſſe
Verfaſſung wegen der Zahl der Leichentraͤger und
Umbitter gemachet worden / daß nemlich dieſelbe auf
eine gewiſſe Anzahl teduciret / ihnen auch ein gewiſ⸗
ſes Geld gegeben / anbey vier Perſonen zu Commiſ-
ſarien / und zwoͤlff ſo genannte Hauptleute oder Auff⸗

ſeher ſolten geſetzetwerden / welche an einen gewiſſen
Ort in dem Allmoſen⸗Hauſe zuſammen kommen /
von den Leydtragenden uͤber gemeldte Perſonen ange⸗
ſprochen / bey ihnen auch das Geld erleget werden /
und ſie in allen acht haben ſolten / damit alles in gu⸗
ter Ordnung gefuͤhret werden moͤchte ; Und waͤrd
die Verordnung hiervon den 10 . Januar . publici -
ret ; Den 3 . aber ſolte mit Vollfuͤhrung derſelben
der Anfang gemachet werden : Weil dann dergemei⸗
ne Mann ſolches vor eine ſonderbahre Beſchwerde /
etliche es auch der Buͤrger Freyheit gaͤnnzlich entge⸗
gen zuſeyn hielten / als welche ihnen jederzeit deichen⸗
bitter und Traͤger nach Belteben erwehlet / anbey die
reducirte Anſprecher / als derer ſonſten etliche hun⸗
dert geweſen / viele Klagens machten / daß ihnen der⸗

geftalt ihr Brod genommen wuͤrde / und daher nicht
unterlieſſen Feuer anzublaſen ; Indeſſen aber die
Sommitlarien und Hauptleute den 28 . Januar . in
ihrem hierzu verordneten Zimmer in dem Almoſen⸗
Hauſe zuſammen kamen / um den naͤchſten Dien⸗
ſtag den z T. Januar . als an welchem obgedachte Ver⸗
ordnung um erſtenmahl ſolte vollführet werden / alle

gehoͤrige Anſtalt zu machen ; So ließſichallbereit der
gefaßte Wiederwillen blicken / und ward einervon denley Weiſe / wie von etlichen vorgegeben werden wol⸗

te / Pabſt Alexandri VII . Conſtitution vom 16 .
Octobr . 1656 . vielweniger das Formulier veraͤn⸗
dert / ſondern ſelbige vielmehr contirmitt / wuͤr⸗
de auchnicht geſtatten / daß etwas davon im allerge⸗
ringſten veraͤndert wuͤrdez Die Mißbraͤuche / wegen

Hauptleuten vor dem Almoſen Hauſſe durch etliche
Malcontenten haͤrtlich angegriffen / alſo daß er ſich
mit der Flucht ſalviren muͤffen. Den Sonntag
blieb zuvor alles ſtille / aber den Montag / wie die
Burgemeiſter der Gewohnheit nach ſich auff das
Raht⸗oder Stadt⸗Hauß begaben/ lieff eine groſſeLeſung der Hell Schrifftin gelneiner Sprache / und

anderer verbotenen Buͤcher/ haͤtten ihre voͤllige maſ⸗
Mengevonallerley Volck auff dem Dammzuſam⸗
men / dergeſtalt daß ſie biß an das Rathhauß drun⸗

gen /— —

————
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gen / taſteten die herab⸗gehendeRaths⸗Verwandte
an / ſcholten und ſchimpffeten auff ſie / den Haupt⸗
leuten oder Auffſehern aber und Traͤgern / welche ge⸗

gen den folgenden Tag Ordre holen wolten / riſſen ſie
die Maͤntel ab/ bewarffen ſie mit Unflath / und tra⸗

ten ihnen ſo zu Leibe / daß ſie kaum und mit groſſer
Muͤhe entfliehen konnten : Welches dann verurſach⸗
te / daß der Magiſtrat Ordre gab / daß den folgen⸗
den Morgen eine Comnpagnie Soldaten ſich vor dem

Rathhauſe und der Wage poſtiren ſolten / eine an⸗

dere vor der Hauptwache / eine beſondere vor dem

Almoſenhauſe / andere in den Stadt⸗Thoren : ſo
auch alles geſchehen / aber Anlaß gab/ daß ſich viel

mehr Volcks hin und wieder verſammlete / umb zu

ſehen / wie es mit den Soldaten ablauffen wuͤrde :
und war gegen 9 . Uhr der Damm ſo voll Volcks /
daß aus dem Rathhauſe kein weiteres Auskommen
war . Nicht weniger ſammlete ſich das Volck an an⸗
dern Orten zu tauſenden zuſammen / und nicht al⸗

lein Maͤnner / und abſonderlich Bootsknechte / ( als
welche ohne das umb dieſe Zeit des Jahrs haͤuffig
am Lande liegen ) ſondern auch Jungen / Frauen /
Maͤdgens/ und dieſe zwar mit allerhand Inſtrumen⸗
ten / Stangen / Feuerhacken / Ofengabeln / Beſemen /
bunden die Schuͤrtzen wie Faͤhnlein an Stoͤcke/ ſchlu⸗
gen an ſtatt der Trommeln auff kleine Bier⸗ und

Butterfaͤſſer : Andere trugen auff etlichen zuſam⸗
men geſchlagenen Diehlen / worein ſich gewiſſe
Manns Perſonen legeten/ wiein einer Bahregleich⸗
ſam die Leichen fort / wurden aber / als etliche mit
dem Auffzuge vor das Almoſenhauß kamen / von der

daſelbſt poſtirten Militz zuruͤcke getrieben : Und ek .

lectuirte dieſer vielfaͤltige Aufflauff ſo viel / daß der

Magiſttat von dein Rathhauſe publüciren ließ/ daß
die obhanden geweſene Ordnung noch ſechs Wochen
ſolte ausgeſetzet blelben / wodurch die Gemuͤther et⸗
was beſaͤnfftiget zu ſeyn ſchtenen ; Es waͤhrete aber

nicht lange / als ſie mit hellen Hauffen eine Straſſe
auff⸗die andere ab durch das Rathhauß durch und

endlich vor das Almoſenhauß zogen / ftelen daſelbſt
die Militz mit Steinen an / daß endlich dieſelbe genoͤ⸗
thiget ward / anfangs blind/ hernach ſcharff geladen
auff ſie Feuer zu geben / wodurch auch etliche getrof⸗
fen und einer toͤdtlich bleſſirt worden ; Es halff aber

nichts / ſondern dieſer tobende Hauffen drang weiter

auff die Militz loß / und verfolgete ſie biß in das

Almoſen⸗Hauß hinein / allwo weder Fenſter noch
Thuͤren geſchonet worden / giengen auch hernach
zum theil nach der Leyder⸗Pforten zu/ woſelbſt jedoch
die Sache zwiſchen ihnen und der Miliß zu einem

Stillſtande geriethe / ſo daß ſie von der Millitz ablieſ⸗
ſen / von dar aber gleichſam ſiegende mit groſſem Ge⸗

ſchrey durch die deydenſcheStraſſe nach der Herren⸗
Grafft vor des Buͤrgermeiſters Boreels Hauß zo⸗

gen / ſtuͤrmeten/ weil ſie ihn vor den Urheber offt⸗
gemeldter Verordnung hielten / in daſſelbe mit Ge⸗
walt hinein / und fiengen an in den unterſten Zim⸗
mern zu plundern / wurden aber mit guten Worten
durch einige Perſonen von Anſehen wieder heraus
gebracht ; Jedoch weil Capitain Spaaroog mit ſei⸗
ner Compagnie dazu kam/ und ſie mit etwas ernſten
Worten ihrer Pflicht erinnerte / zumalen der Magi -
ſtrat die obige Verordnung auffgehoben haͤtte ; end⸗
lich auch / weil dieſe gegen ſchryen / daß man ſie be⸗
roͤge/ und mit Steinenauff die Miliz loßwarffen /

Denckwuͤrdiger Geſchichte . 23

Feuer unter ſie geben ließ/ viel raſender worden als

zuvor / in das Hauß von neuem hinein brachen/ und
alles vorhandene von Porcellain / Spiegel / Gemaͤhl⸗

de / und andern koſtbaren Haußrath zu nichte mach⸗
ten : Hierauff wandten ſie ſich nach jetzt erwehnten
Capitains Spaaroogs Hauß auff der Reguliers⸗
Grafft / ſchlugen die Thuͤre in Stuͤcken / ruinirten

allen ſchoͤnen Haußrath / zerſchnitten die Betten /
ſtreueten die Federn auff die Straſſe / warffen Lein⸗
wand / Kleider / und allerhand Gewehr ins Waſeer /
zerbrachen und verdurben alle ſchoͤne Gemaͤhlde/
ſchlugen die Fenſter aus / und hoͤreten nicht eher auff /
als biß alles / ſo ihnen in die Haͤnde kam / zu nichte
gemacht worden . Dieſes nun bewog die gantze Buͤr⸗
gerſchafft / daß ſie den Nachmittag im Gewehr er⸗

ſchiene/ und etfectuirte ſolches ſo viel / daß die Stuͤr⸗
mer in ſo weit zuruͤcke gehalten worden / daß ſie ih⸗
ren vielfaͤltigen Bedrohungen nicht weiter nachhien⸗
gen / da ſie ſonſten vorgehabt / des Buͤrgermeiſters de

Haſe Hauß auch noch zu beſuchen ; es ward auch
wegen einfallender Nacht weiter nichts vorgenom⸗
men / der Magiſtrat aber ließ noch denſelben Abend

vermittelſt einer neuen Proclamation kund machen /
daß die Verordnung vom 10 . Januar . keinen fernern
Fortgang haben / ſondern auffgehoben ſeyn ſolte .

Deſſen ungeachtet rottirten ſich dieſe Auffruͤhrer
den 1. Febr . fruͤh Morgens wieder zuſammen / und

fielen umb 9. Uhr des Engliſchen Conſuls Mr .

Kerby Hauß auff der Kaͤyſers⸗Grafft an / vorgeben⸗
de / daß er einer von den Stifftern der neuen Auffla⸗
gen mit waͤre / und weil er von guten Freunden ge⸗
warnet worden / und deßhalb ſeine beſte Sachen bey⸗
ſeite gebracht hatte / ſo verwuͤſteten ſie alles / was ſie
in den Haͤuſern funden / jerſchlugen die koſtbareFluͤh⸗

re / zerhieben die Zimmer und Gartenhauß / zertraten
den ſchoͤnen dabey gelegenen Garten / andere ſchlugen
die Boͤden von den Weinfaͤſſern aus / und lieſſen den

Wein weg lauffen / wobey ſich etliche Weiber fun⸗
den / die Geſundheiten aus Pantoffeln truncken / wel⸗

ches alles binnen anderthalb Stunden verrichtet
ward ; und waren nun begriffen nach des Herrn
Alt⸗Buͤrgermeiſters de Vries Behauſung auff der

Herren⸗Grafft zu lauffen / und allda eben ſo zu hand⸗
thieren / weil ihrem Vorgeben nach er nicht verhin⸗
dert haͤtte/ daß einige meutenirende Matroſen waͤren

gehangen worden : Aber es ließ der Magiſtrat ein

neues Edrct publiciren / dahin lautende / daß weil

die Verordnung wegen der Begraͤbnuͤſſen auffgeho⸗
ben / und alles wieder in den vorigen Stand geſetzet
worden / alle ehrliche Buͤrger/ auſſer denen / ſo unter

ihren Officierern im Gewehr ſtuͤnden / ſich alſofort
jedweder nach ſeinem Hauß begeben ſolte / umb kei⸗

nen Unſchuldigen in Ungluůck zu bringen / nachdem⸗
mal vor noͤthig erachtet wuͤrde/ umb Ruhe und Frie⸗
de zu erhalten / Gewalt mit Gewalt zuſteuren : Wor⸗

auff dann die Buͤrgerſchafft uͤberall zu den Waffen
griff / es begaben ſich auch unterſchiedene der Vor⸗

nehmſten zu Pferde / ritten mit bloſſen Saͤbeln durch
die Straſſen / undward dadurch des Herrn von Vries

Hauß gerettet / obwol die Canaille der Gegend ſchon
angefangen hatte ſich haͤuffig zuſammen zu ziehen.
Jedoch muſte des ſo genannten reichen Juden Pinte

Hauß noch herhalten/ indem eine beſondere Parthey
drauff zuzog / lletterten die Gitter hinauff / zerbrachen
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1696 . die Eiſen an den Fenſtern / und hieben mit aller geben haben/ umb dadurch die Stadt auffruͤhriſch zu 1696 .
Macht in die Zimmer hinein / brachen Kiſten und machen / und uͤbernHauffen zu werffen / folglich den

Kaſten auff / und nahmen alle Kleinodien / und was Staat mercklich zu ſchwaͤchen und den Feinden /
ihnen koͤſtlich zu ſeyn duͤnckte/ heraus : welchen aber ſelbigen anzugreiffen / Urſache zu geben / wie man

108
zu ſteuren / wiewol der Pinto der Zeit mit ſeinerſ dann bemnuͤhet iſt / den rechten Grund hiervon zu un⸗ battec
Frauen in dem Haag war / die Buͤrger von dem terſuchen / anbey auch die Gerechtigkeit zum hoͤheſten Didt

nenen Marckt auff das Hauß zu zogen / crieben die erfordert / daß ſolche Ausgeſchickte / die entweder in
ns

vor dem Hauſe ſtehende weg/ erlegten etliche in dem Perſon / oder durch andere / mit Geldgeben oder groſ —
Hanſe / und nahmen gefangen alle / derer ſie maͤchtig ſen Verſprechungen/ einigen Theil an gedachter Pluͤn⸗
werden konten : Die Freywillige zu Pferde ritten derung haben/ zuſamnt den Raͤdelsfuͤhrern/ ſo dieſes
auch durch die Straſſen / und zerſtreueten uͤberall /wo Werck getrieben / andern zum Exempel abgeſtraffet
ſie noch die geringſte Zuſammen⸗Rottirung erſatßen ; werden . So haben die Herren von der Regierung
Ingleichem zog die gantze Gülde derTorfftraͤger ge⸗ vor gut befunden / und relolviret / gleich wie dann

gen Abend nach dem Damm / allwo ſie von dem Ma⸗ Ihr . Edl. Achtb . hiemit angeloben und verſprechen /
dbrackgiſtcat halbe Piquen bekamen / und ſich mit ihrem daß der jenige / ſo einen von ſolchen Anſtifftern an⸗ ng we

Faͤhnlein/ worinn ein Torfftraͤger gemahlet war / vor geben kan / dergeſtalt / daß er in der Jultitz Handen boes gr
das Rathhauß voſtirten / wie dann auch ihre Aelter⸗kommt / und der That uͤberzeugetwird/ oder der ſon⸗

a⸗

Leute vor ihre Treu und Auffrichtigkeit cavirten 3 fkeneinen von ſolchen Raͤdelsführern ans Liecht brin /
Der Magiſtrat aberließ noch denſelben Abend gegen get / 600 . Guͤlden bey der Treſoris zur Belohnung
6 . Uhr zween der Gefangenen nach geſchehener Un⸗ haben ſolle / damit ſolche grauſatne Auffruͤhrer mit
cerſichung bey Fackeln auff der Waage zu einem auſſerſter Straffe beleget werden moͤgen: und wird
Fenſter heraus haͤngen / und derer einem eine gelbe hiebey verſprochen / daß des Anbringers Name nicht
ſeidene Tiſchdecke / welche er in des Fintõs Hauſe ge⸗ allein verſchwiegen bleiben ſolle / ſondern man wird

1
raubet hatte / umb den Lelb binden : dieſe blieben den guch/ ſo fern er mit intereſſiret / einen Frey⸗Brieff ſmwegen

2. Febr . haͤngen/ und wurden den 2. gegen Mittage vor ihn anszuwuͤrcken ſich angelegen ſeyn laſſen . Felndlt
noch dren andere dazn gebracht / derDamm aber fruͤh Montags fruͤhe den 6. Eebr . erſchienen die Buͤr⸗ en

Morgens mit Buͤrgern und Soldaten ſo ſtarck be⸗
ger mehrentheils von dem weiſſen Regiment / ver⸗

ſetzt/ daß der raͤuberiſchen Rotte unmoͤglich wuͤrde ge⸗ ſmnoͤgeOrdre von ihrem Obriſten / nebſt der Reute⸗
weſen ſeyn durchzudringen / die ſich auch nach ge⸗ rey / ſo kurtz zuvor abgedanckt worden / wiederumb

ſchehener Execution gaͤntzlich verlohr / und keiner ſoſmit vollem Gewehre auff dem Damm y beſchloſſenſend enige
dabey geweſen / ſich deſſen mehr mercken laſſen wol⸗ daſelbſt die Poſten / wie bey der vorigen Kxeccutto Außtihrr
te ; ſo daß ſich den 3. Febr . alles wieder in vollkom⸗ geſchehen / undwurden umb Meittage noch ſieben derſoeden
mener Ruhe und Frieden befand/ auch das Regiment Raͤdlinsfuͤhrer mit dem Strange geſtraffet/ zwey biß
von der blauen Garde / ſo aus dem Haag nach Am⸗ drey andere in das Zuchthauß gebracht / einem von

ſterdam zu dem Ende coimmandiret worden / und den Gehaͤngten aber ein Meſſer über den Kopff ge—
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ſchon biß auff zwey Stunden davon angelanget war / knuͤpfft / weil ihm allſchon An . 1672 . unterm Com
zurücke entboten ward . Der Magiſtrat ließ auch mando des Gen . Rabenhaupts wegen begangenen
gedachten 3. Febr . oͤffentlich kund thun/ daß wer et Untren in Kriegsdienſten aſe und Ohren waren
was von den geraubten Sachen entweder haͤtte / oder abgeſchnitten worden /jetzo aber hatte er bey Berau —

irgendwo wuͤſte anzuweiſen / ſolches dem Haupt⸗Of⸗ bung des Engliſchen Cogſuls Hauſe dem gemeinen
ficier in Amſterdam bringen oder anzeigen / und da⸗Volcke ſtarek Getraͤncke vertaufft / auch ſich ferner
vor nach Gelegenheit der Sachen eine redliche Be⸗ zu einem Vorgaͤnger in dem Hauſe auffgeworffen
lohnung gewarten/ dieRaͤuber und Heeler aber / enn und ward hiernaͤchft ſein Coͤrper auff einer Schleif—
oder wo ſie damit wuͤrden betroffen werden / mit ern⸗fe nach dem Galgen geführet / bey demſelben ihm der

ſter Straffe ſolten beleget werden . Kopff abgehauen / auff einen Pfahl geſteckt / und der LQolede

Darauffit ] Den 4. Eehr . warddie Reuterey gemnſtert / Na⸗ Leib auff ein Rad geleget / die andern ſechſe wurden 55
Obrickett mens der Herren Buͤrgermeiſter ihnen Danck ge⸗ an den Galgen geknuͤpfft/ wie auch drey von den zu⸗ reu⸗
ein Ediet ſagt / und alle Erkenntlichkeit verſprochen . Und weil vor Executitten . Ingleichem noch vier andere / ſo rießla
erfolget / vermuthet ward / daß einigefeindliche Anſchlaͤge hier⸗ bey waͤhrendem Auffruhr erſchoſſen worden / welche

mit moͤchten untergelauffen ſeyn / anbey zu Abwen⸗ aber bey den Beinen auffgehencket worden : Daß
dung fernerer Unruhe vor noͤthig gehalten ward / die alſo ihrer vierzehen daſelbſt bey einander gebracht /
Anfaͤnger dieſer Unruhe noch genauer auffzuſuchen / und zů einem Spectackel und Beyſpiel der veruͤbten
ſo ward noch ſelbigen Tag folgendes Eclict publig ] Auffruhr gelaſſen worden .

gemacht : Nachdem es dein grundgůtigen GOtt ge Solcher geſtalt war nun alles wieder ftille und abermali
fallen / die Treue /Wachtſamkeit und tapfferes Fuͤr⸗Rruhig / bloß fuchten drey Frauens⸗Perſonen im Mo,ger 670
nehtmender Buͤrgerdieſer Stadt / ſo ſie auff Befehl nat April einen von denen ins Zuchthauß Verwieſe⸗
der Regierung/ der Gewalt zu ſteuren / gebrauchet / zu nen wieder loß zu bekommen / und da ſie ſolches nicht
Erhebung ſeines allerheiligſten Namens / und zu erhalten konnten / unterſtunden ſie ſich gegen den
Großmachung ihres Ruhms und Ehre mit einem Magiſtrat allerhand ungeziemende Drohworte aus⸗ and deſ
ſolchen guten Ausſchlag zu ſegnen/ daß die gute Ein⸗ zuſtoſſen / auch lieffen zween Matroſen / etwas grü⸗ —75geſeſſene von der Plunderung befreyet / dieStadt aber nes auff den Huͤten habende / mit einer Matte und
wieder zur Ruhe gebracht worden ; und es dann ver⸗ Tuche auff einem Stock in Geſtalt einer Fahne auff
muthlich iſt / daß die Feinde des Vaterlandes durch der Straſſe herumbz ſie wurden aber bald gedaͤmpf⸗
ihre Abgeſchickte wol die fuͤrnehmſte Anleitung zudie⸗fet / und ingeſamt den 2r . April . ſcharff gegeiſſelt /

———.—＋᷑

-Dͥ
a4æ44V....—

8
ſer vorſezlichenPluͤnderung / Gewalt ꝛc. moͤgen ge⸗der jenige auch/ weßhalb ſich die Weiber ſo unbeſchei⸗
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Perord⸗
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Denckpfen⸗
nig wegen
des groſſen
Auffruhrs .

Edict

wegen der
Feindlichen
Capers .

1

bleben
des Erb⸗
Statthal⸗
lers in
Hrießland .

ſunddeſſen

ter/
Frau Mut⸗

Geſchichte
den bezeiget/ zugleich unter den Galgen geſtellet / mit

gleichmaͤßiger Straffe der Geiſſelung beleget / und

hierauff alle zuſammen auf etliche Jahr der Stadt

verwieſen : Der Magiſtrat aber nahm daher Gele⸗

genheit / den13 . April nochmahls ein Placat zu pu⸗

bliciren / und Krafft deſſen/ ſo Mann⸗als Frauens⸗

Perſonen ihrer Pflicht als getreue Bůͤrger und Ein⸗

wohner zu erinnern / vor fernern Auffſtand zu warnen /
und daß maͤnniglich ſtill und friedlich leben ſolte zu

ermahnen : Eswurden auch nach der Zeit auf Be⸗

fehl des Magiſtrats gewiſſe Gedaͤchtnuͤß⸗Muͤntzen

und Medaillen dieſer Sache halber verfertiget und

unter die Buͤrgerſchafftausgetheilet / auf derer einen

Seite ſich der Neptunus , als wann er mit ſeinem

Wagen durch die ungeſtuͤme See fuͤhre / auff der an⸗

dern ein Eißvogel in Anbauung ſeines Neſts geſchaͤff⸗
tig / und von der auffgehenden Sonne beſtrahlet /
ptæſentirete / mit den Worten / auff der erſten Sei⸗

te : Motos præſtat componere fluctus ; Auff der

andern : Halcyonibus reductis , Senatus Amſtelo -

damenſis Civibus ſuis hoc antiquæ Virtutis ſpe -
ctatæque fidei præmium largitur .

Den 24 . Fehruar. verordneten die Herren Staa⸗

ten / vermittelſt oͤffentlichen Placats / daß alle diejeni⸗
ge/ ſo auff feindlichen Schiffen und Fahrzeutzen (die

ausgenommen / ſo auff einer feindlichen Eſqnadre ,
welche im Geſichte des dandes ſich auffhalten moͤchte /

ausgeſchickt worden ) ſich auff den Stroͤmen des

Staats binnen einigen Tonnen / oder auff dem

Strande / und laͤngſt dem feſten Wall befinden laſ⸗
ſen und gefangen wuͤrden werden / ohne alle Gnade

getoͤdtet ſolten werden / es waͤre dann / daß ſie durch
Sturm waͤrenhinan getrieben worden / oder ſtracks

bey dem erſten Anblick von Schiffen oder Menſchen
am Strande oder anff dem Wall das Gewehre abge⸗

eget und ſich ergeben haͤtten: Welchem ſie den 14 .

Mart . noch beyfuͤgten / daß dergleichen feindliche

Capers nicht gefangen genommen / ſondern ohne
Quꝛartier zu geben ums Leben gebracht werden ſolten :
Und wurden darauff den 16 . Mart. ſechs Gefangene /
welche man auff einer Schmack / ſo binnen den Ton⸗

nen genommen und jetzo wieder erobert worden / an⸗

getroffen / zu Delfftiel arquebuliret / undinsWaſſer
geworffen .

Den 25. Mart fruͤhe um Z.Uhr ſtarb zu Leewar⸗

den nach einer achttaͤgigen Kranckheit Printz Henr .

Caſimir von Naſſan / weiland Erb⸗Starthalter
und General Capitain der Provintz Frießland und

Groͤningen / derOmlande und Drent / auch Feld⸗

Marſchall der Lager der vereinigten Provincien . Er

hinterließ ſieben Princeſſinen /derer letzte Henriette

aſimire erſt zu Nacht zwiſchen den 29 . und 30 .

Jul . dieſes Jahrs / und alſo bey vier Monate nach des

Hrn . Vaters Tode gebohren worden / und einen

Printz von neunthalb Jahren / Johann Wilhelm
Eriſo , welcher unter der Vormundſchafft derFrau
Mutter / Fr. Amalien / gebohrner Fuͤrſtin zu Anhalt /
zutn Erb⸗Statthalter von Frießland und Groͤnnin⸗

gen angenommen worden . Ihm folgete nicht lam

ge hernach den 24 . Majizu Oranien Vout Se . Fr.
Mutter / Fran Albertina von Naſſan / Printz Frie⸗
drich Heinrichs von Orange Tochter / ſo An . 1634 .
den 29 . Apr . gebohren / Ann . 1664 . durch einen un⸗

gluͤcklichenSchuß ihres Bemahls beraubet / und von
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ren Leichnam hernach den 6. Jul . zu deewarden mit

nicht weniger Pracht beygeſetzet worden .

Den 17 . Maji langeten Se . Koͤn. Maj . il O⸗

ranienpolderan / kamen zu Nachts gegen 12 . Uhr
in den Haag / und wurdendarauff den 18 . von den

Hrn . Staaten und andern hohen Collegtis com -

plimentiret / giengen darauff ſo wohlin der Herrn
Staaten von Holland / als der Hrn . General Staa⸗

ten Verſammlung / gaben den 19 . unterſchiedene
Audiences , und reiſeten den 23 . fruͤhe nach Loo/
endlich auch den 3. 13. Jun uͤber Breda nach Gent

um die Campaꝑgne zu oͤffnen.
Als auch der geweſene Buͤrgemeiſter zu Dordrecht

Simon von Halevvyn wegen verbothener Corre -

ſpondence den 3 . Jul . Ann . 1693 . zu immerwaͤh⸗
render Gefaͤngnuͤß war verurtheilet / und zu dem

Ende in das Caſteel von doͤwenſtein gebracht worden /
wie in den Geſchichten gedachten Jahrs Lom . XIV .

fol . 546 . mit mehrenzu ſehen z jetzo aber Gelegen⸗
heit gefunden hatte / daraus zu entkommen / ſo
haben Se . Koͤn. Maj . wegen des Hoffes von Hol⸗
land den 24 . Maj oͤffentlich durch die Vrovincien

Holland / Seeland / Weſt⸗Frießland verbiethen /
laſſen / daß ihn niemand hauſenoder hegen ſolte/ bey
Straffe wieder denſelben als einen Mitverwandten

des Halevvyns zu verfahren / auch zugleich eine

Verehrung von 3000 . Goldgůlden dem verſprochen

der ihn anzeigen und veranlaſſen wuͤrde/ daß er wie⸗

der in das Gefaͤngnuß koͤnte gebracht werden .

In Seeland hatte ſich eine decte hervor gethan/
die Hebreer geheiſſen / ſo unterſchiedene Antmomi⸗

ſche Meinungen / Anfangs zwar etwas verbluͤh⸗
met gefuͤhret/ hernach aber oͤffentlich ſich verlauten

laſſen : Daß nemlich die Glanbige keine Suͤnden

haͤtten/ oder etwas thun koͤnnten / ſo GOtt miß⸗
faͤllig waͤre / und moͤchte ein ſolcher begehen was er

wolte / ſo bliebe er doch ein Chriſte / und koͤnnte ihm
ſolches an ſeiner Seeligkeit nicht ſchaden: Ingleichen
daß die Kinder keine Erbſuͤnde haͤtten; Die Sacra⸗

menten auch von jedermangereichet werden koͤnntenz

Welches alles / als es die Claſſe von Walchern an

die Herrn Staaten von Seeland gelangen laſſen /
auch dabey erinnert / was maſſen ſie ſchon A. 1694 .
den 24 . Novembr . und Ann . 1695 . deßhalb Anre⸗

gung gethan / auch inſonderheit Jacob Verſchoor zu

Vlißingen und eine Frauens⸗Perſon / Margarite
von Dyck zu Middelburg als eifrige Verchaͤdiger
dieſer Meinungen angegeben / und dabey remon⸗

ſtriret / in wasgefaͤhrlichen Stand beydes der Kir⸗

chen ⸗und weltliche Staat gerathen / und alle Staͤd⸗

teund DoͤrfferzuRaub⸗und Mord⸗Winckeln werden

wuͤrden / wann dieſe Meinungen Oberhand nehmen

ſolten : So ſeynd auff Verordnung gedachter Herren
Staaten gewiſſe / und an der Zahl 16. Lehr⸗Saͤtze

mit eben ſo vielen Gegenſaͤtzen abgefaſſet / derer jene ge⸗

meldte Perſonenunterſchreiben /dieſeaber mit gleich⸗

maͤßiger Unterſchrifftverwerffen / vor allen aber und

ſtracks Eingangs bekennen ſolten / daß ſte ſich zu der

Lehre der Reformirten Kirchen / wie ſolche in der

Niederlaͤndiſchen Confeſſion , Catechiſmo und

dem dðynodo zu Dordrecht enthalten / bekenneten :

Welches zwar den Fortgang dieſer Secte gehemmet /
jedoch dieſelbe der bekannten Niederlaͤndiſchen Frey⸗

heit nach nicht gnugſam heben koͤnnen .

der Zeit an imWirtwen⸗Stande geblieben war / de⸗

Den
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Ankunfft
des Königs
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land .

Bürgemei⸗
ſter Hal⸗

wyn wird
flüchtig .

Neue Secte
in Seeland .

Derfeſben
wird etlicher
maſſen ge⸗
ſteuret ·
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Allgemeiner
Pardon der
Deſer -

teurs .

Neue Ritten
des Ordens

deS. Eſprit .

Den 27 . Septembr . kamen 12 . Oſt⸗Indiſche
Retour - Schiffe im Texel an / deren Eilffe den z .
Mart . aus der Straſſe Sunda / das 12. den 3. No -

vembr . von Batavia abgeſegelt war .

Den 13 . Octobr . als den Tag vor Sr . Koͤnigl.
Majeſt . von England Abreiſe / iſt indem Haag ver⸗

mittelſt oͤffentlichen Patents ein allgemeiner Pardon

vor alle Deſerteurs publiciretworden / des Inhaltsz
Daß alle diejenige / ſo ſich jetzo bey dem Feinde befin⸗
den / und binnen 3. Monaten ſich wieder bey ihren
Compagnien einſtellen wuürden / vollkoͤmmlich ſolten

Noyon und der Graff von Guiſcard in den
Ritter⸗Orden des Heil . Geiſtes auffgenom⸗

men / der erſte als Commendator , der ander als
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Der König
ernennt viel
Generals⸗
Perſonen
und andere

Anzahl Generals⸗Perſonen ſeiner Armeen / derglei⸗
chen noch nie auff einmahl von thm geſchehen ; als

Ritter : Beyder Adel war der Gewohnheit nach vor⸗

her durch den Hertzog von Bethune und den Mar⸗
quis d' Angeau , als hierzu verordnete Commiſſa⸗

ien unterſuchet worden ; Und haben Se . Koͤnigl.
Majeſt . in Gegenwart desOrdens Cantzlers Marq .
de Barbeſieux . Secretaire d' Eſtat ; Des Marquis
de Croiſſy Eſtats Miniſtri und Secretarii , auch
Treſoriers des Ordens ; Marquis de Chaſteau -

neuf ſſtats und Ordens⸗ Secretarii , der Ordens⸗
Ritter / ſo viele derſelben zu Hoffe befindlich / der

Printzen vom Gebluͤthe / des Hertzogs von Orleans ,
des Dauphins und deſſen drey Printzen / der Cardi⸗
naͤle de Bouillon , d Eſtrẽes und Fuͤrſtenberg/ ꝛc.

Ihnen beyden das Creuße mit gewoͤhnlichen Ceremo⸗
nien angehaͤnget.

Den 8. Januar . ernennte der Koͤnig eine groſſe

Der Cleri⸗
ſey Don

gratuĩt
koͤmmtgar

nemlich ſechszehen General⸗Lieutenants : Le Mar -

quis de Puisſieux . Mr . d ' Aubarede . Le Mar -

quis de Refuge . Le Comte de Longueval . Le
Comte d ' Uſſon . Le Chevalier de Teſſe . Mr .
de Polaſtron . Le Comte d Artagnan . Le Dur
de Roquelaure . Le Marꝗ .de (requi . Le Duc d
Elbeuf . Le Baron de Breſſy . Le Chevalier de
Gaſſion . Le Marq .de Vaubecourt . Mr . de Ba -
chevillier . Le Marq . de Barbeſieres .

Uber die andere viele Officirer ernennte S . Maj .
etliche Tage hernach noch 17. andere / als nemlich / ei⸗

nen Gener . Lieutenant / le Duc de la Fertẽ , und 1 43
Feld⸗Marſchalle und 3. Brigadiers . Dieſe geſam⸗
te neue Offteirer aber bearbeiteten ſich mit allem Fleiß
ihre Regimenter zeitig complet zu haben . Es ward

auch einer jeden Landſchafft eine gewiſſeSumme an⸗

geſetzt ; Damit auch dieſe Werbungen deſto beſſer
von ſtatten gehen moͤchten / ließ der Koͤnig ein Edict

publiciren / daß diejenige / welche freywillig Dien⸗
ſte annehmen wuͤrden / 12 , Jahr unter ihren Fami⸗
lien frey ſeyn ſolten .

Als auch das Werck mit den vier Millionen / wel⸗
che die Geiſtlichkeit von Franckreich in dero Ver⸗
ſammlung vom 23 . Maji des verwichenen Jahres

langfamein . jaͤhrlich in den naͤchſten vier Jahren an ſtatt des

Kopff ⸗Geldes zu erlegen ſich anheiſchig gemachet /

Frantzoͤſiſche
Staats ſich befuͤnden / und von einem Regiment o⸗
der Compagnie zu der andern uͤbergegangen waͤren/
ſolten bey denſelben/ da ſie waͤren/ verbleiben / jedoch
bey dem Officirer , ſo das Commando uͤber das Re⸗
giment fuͤhret / ſich angeben / und ein Atteſtatum
von ihm nehmen / um dadurch dermahleins zubewei⸗

ſen / daß er unter Sr . Maj . Pardon begriffen ſey:
Daß auch diejenige / ſo nur auf eine gewiſſe Zeit zu

dienen ſich verpflichtet / nicht laͤnger/ als ihr Contract
mit fich bringet / ſolten auffgehalten / und ihre Zeit
wiederum von dar an / da ſie wieder gekommen / ſolte

pardonniret ſeyn/ die auch unter den Trouppen des] gerechnet werden .

Frantzoͤſiſche Geſchichte .

Sd⸗
1. Januar . wurden der Biſchoff von benhervor thaten und in der Pariſiſchen Dieeces

ſelbſten noch kein rechtes Reglement gemachet wor⸗

den : Sohat der Ertz Biſchoff den 10 . Januar . ein

beſonderes Edict an die Ertz⸗Prieſter von S . Ma⸗
rien Magdalenen und S . Severin / ingleichen die

Land⸗Dechante ſeines Gebiets ergehen laſſen / daß
ſie ſolches ferner an alle unter ihn gehoͤrige Dechan⸗
ten / Proͤbſte / Aebte / Prioren / Commendatoiten /
Rectoren / Pfarrherrn ſchicken / und die Nahmen /
Zunahmen / und Wohn⸗Plaͤtze aller unter ihnen ſich
befindenden Geiſtlichen / und aller derer / ſo Beneficia

genoͤſſen/ auch was Einkuͤnffte ſie haͤtten/ auffzeich⸗
nen / und ſolche vor dem 25 . Jan . bey ſeinem Secre⸗

tario eingeben / oder wiedrigen falls die Verantwor⸗

tung davon haben / und der Laxe halber/ ſo man ih⸗
nen wegen Verſaͤumnuͤß aufflegen wuͤrde/ ſich nicht
beſchweren ſolten .

Den 29 . Jan. iſt der Marquis d Angeau, Gou-
verneur von Louraine , zum Großmeiſter der Or⸗

den S. Lazari und des Berges Carmel ,in der Car⸗

meliter⸗Kirche inſtalliret worden : Mit welchem

zugleich der Pabſt diſpenſiret / daß er im Eheſtan⸗
de leben moͤge/ obwohl ſonſten die Statuten dieſer
Orden dem Großmeiſter keine Vereheligung verſtat⸗
ten .

Den 2. Febr. haben Se. Koͤn. Maj . dem Paͤbſtl.
NuncioCavallerini das Cardinals - Baret uͤberrei⸗
chet mit folgenden Umſtaͤnden : Es muſte der Prinz
Camillus von Lothringen auff beſondere Ordre Sr .
Maj . in Begleitung Mr . de Saintrot , Introdu -

cteur des Ambaſſadeurs den Herrn Cavallerini

mit einer Koͤnigl. Caroſſe von Paris nach Verlailles

abhohlen / alltvo die Frantzoͤſiſche und Schweitzeri⸗
ſchen Gardes nebſt der gewoͤhnlichen andern Militz

im Gewehr ſtunden / gleichwie ſonſten bey den Au⸗

diences der Paͤbſtl. Nunciorum und der Geſandten
der gekroͤhnten Haͤupter zugeſchehen pfleget : Hierauf

—
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Orden
§. Lazari .

Dem Paͤbſt,
lichen Nun⸗
eio wird mil
Ceremonte!
das Cardi⸗
nals⸗Bartt
auffgeſetzt.

begab er ſich in den Saal der Geſandten / und von dar

zur Meſſe in des Koͤnigs Capelle / allwo er von dem

Marquis de Blainville , Großmeiſter der Cerimo⸗
nien und Mr . des Granges CerimonienMeiſter
empfangen ward / und darauff ſich vor Sr . Majeſt .
aulf die Knie geleget : Dieſem nach præſentirte der

Abt de la Roche Archidiaconus der Kirche zu Pa⸗

ris , als welcher das Baret von Rom gebracht / und
das Paͤbſtl. Breve dem Koͤnige eingehaͤndiget hatte /
gedachtes Baret Sr . Maj . in einem zier⸗verguͤlde⸗
ten Becken / welcheſelbiges darauff dem neuen Car⸗

noch nicht allerdings fort wolte / in dem ſich taͤglich dinal auffſetzten / dieſer auch es mit einer tieffen Ke⸗

erence annahm / gieng hiermit in die Sacriſtey /
mehr Schwuͤrigkeiten wegen der Eintheilung derſel⸗

legte

dientz.
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